
 

 
 
 
 

 

 

 

Newsletter Criminal Compliance: § 108f StGB 

Änderung des StGB:  
Strafbarkeit unzulässiger  
Interessenwahrnehmung 
Der Deutsche Bundestag hat am 25. April 
2024 beschlossen, die Strafbarkeit der Be-
stechlichkeit und Bestechung von Man-
datsträgern zu verschärfen. Hierzu wurde 
ein neuer Straftatbestand 108f Unzuläs-
sige Interessenwahrnehmung in das 
Strafgesetzbuch (StGB) eingefügt. Dieser 
ist am 18. Juni 2024 in Kraft getreten. 

§ 108f StGB soll den unzulässigen Einfluss-
handel durch Mandatsträger auch dann 
unter Strafe stellen, wenn dieser auf eine 
Interessenwahrnehmung außerhalb der 
Wahrnehmung des Mandates abzielt (BT-
Drs. 20/10376). 

Die Gesetzesänderung ist eine Reaktion 
auf die sog. Maskenaffäre während der 
Corona-Pandemie. Abgeordneten des 
Deutschen Bundestages und des Bayeri-
schen Landtages war vorgeworfen wor-
den, sich gegen Entgelt bei Behörden für 
Unternehmen eingesetzt und auf den Ab-
schluss von Kaufverträgen über Schutz-
masken hingewirkt zu haben. Dies war bis-
her nicht strafbar, was der Bundesge-
richtshof im Juli 2022 bestätigte.  
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Bisherige Rechtslage 
Die Bestechlichkeit und Bestechung von 
Mandatsträgern war bereits vor der Geset-
zesänderung – allerdings mit einer Ein-
schränkung – gemäß § 108e StGB strafbar. 

Der Tatbestand der Bestechlichkeit gemäß 
§ 108e Abs. 1 StGB erfordert, dass der Tä-
ter als Mandatsträger einen ungerechtfer-
tigten Vorteil für sich oder einen Dritten 
fordert, sich versprechen lässt oder an-
nimmt. Der Tatbestand der Bestechung ge-
mäß § 108e Abs. 2 StGB setzt spiegelbild-
lich voraus, dass der Täter einem Mandats-
träger einen Vorteil für diesen oder einen 
Dritten anbietet, verspricht oder gewährt. 
Allerdings enthält der Tatbestand eine 
Einschränkung. Einschränkend setzt der 
Tatbestand eine erstrebte bzw. getroffene 
Unrechtsvereinbarung mit dem Inhalt vo-
raus, dass der Mandatsträger als Gegen-
leistung für den Vorteil bei der Wahrneh-
mung seines Mandates eine Handlung im 
Auftrag oder auf Weisung vornimmt oder 
unterlässt.  

Entscheidung des BGH 
Der Bundesgerichtshof hat in der sog. Mas-
kenaffäre entschieden, das Tatbestands-
merkmal „bei der Wahrnehmung seines 
Mandates“ sei dahin auszulegen, dass nur 
die Mandatstätigkeit als solche, d. h. das 
Wirken des Abgeordneten im Parlament 
(im Plenum, in den Ausschüssen, Fraktio-
nen oder sonstigen parlamentarischen 
Gremien oder Kommissionen) erfasst sei 
(vgl. BGH, Beschluss vom 5. Juli 2022 – StB 
7-9/22). Eine Vereinbarung zwischen dem 
Bestechenden und dem bestochenen Ab-
geordneten mit dem Inhalt, dass sich der 
Abgeordnete bei rein außerparlamentari-
schen Betätigungen – wie z. B. bei der Ver-
mittlung der sog. Maskendeals – auf seinen 
Abgeordnetenstatus beruft, um im Inte-
resse eines Unternehmers eine Behör-
denentscheidung zu beeinflussen, erfülle 
dieses Tatbestandsmerkmal nicht. § 108e 
StGB ist demnach nicht einschlägig, wenn 
ein Mandatsträger lediglich seine auf-
grund seines Mandates bestehenden Kon-
takte und Beziehungen ausnutzt. Aus die-
sem Grund konnten die Abgeordneten für 
die Vermittlung der Maskendeals nicht be-
straft werden. 

Konzeption des § 108f StGB 
Durch Einfügung des § 108f StGB hat der 
Gesetzgeber diese Strafbarkeitslücke ge-
schlossen. 

Schutzgüter des § 108f StGB sind das Ver-
trauen der Allgemeinheit in die Integrität 
von Mandatsträgern, die Unabhängigkeit 
der Mandatsträger und die Funktionsfä-
higkeit des Systems der repräsentativen 
Demokratie.  
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Gemäß § 108f Abs. 1 S. 1 StGB macht sich 
ein Mandatsträger strafbar, der einen un-
gerechtfertigten Vermögensvorteil für 
sich oder einen Dritten als Gegenleistung 
dafür fordert, sich versprechen lässt oder 
annimmt, dass er während seines Man-
dats zur Wahrnehmung von Interessen 
des Vorteilsgebers oder eines Dritten eine 
Handlung vornehme oder unterlasse. Spie-
gelbildlich dazu macht sich der Vorteilsge-
ber gemäß § 108f Abs. 2 S. 1 StGB strafbar, 
wenn er einem Mandatsträger einen sol-
chen Vorteil für diesen oder einen Dritten 
für eine entsprechende Gegenleistung an-
bietet, verspricht oder gewährt. Als wei-
tere Tatbestandsvoraussetzung kommt 
hinzu, dass eine solche entgeltliche Inte-
ressenwahrnehmung die für die Rechts-
stellung des Mandatsträgers maßgebli-
chen Vorschriften verletzen würde. 

Mandatsträger 
Den Kreis der Mandatsträger hat der Ge-
setzgeber in § 108f Abs. 1 S. 2 StGB nor-
miert. Er ist enger als der des § 108e StGB. 
Erfasst werden Mitglieder des Deutschen 
Bundestages, der Landtage, des Europäi-
schen Parlaments und der parlamentari-
schen Versammlungen internationaler Or-
ganisationen (z. B. Parlamentarische Ver-
sammlung des Europarats).  

Ungerechtfertigter Vermö-
gensvorteil 
Im Unterschied zu § 108e StGB („unge-
rechtfertigter Vorteil“) enthält die Vor-
schrift des § 108f StGB den Begriff des „un-
gerechtfertigten Vermögensvorteils“. Er-
fasst sind daher nur solche Vorteile, denen 
ein Vermögenswert zukommt, z. B. geld-
werte Vorteile jeder Art (Geldzuwendun-
gen, Sachleistungen o. Ä.). Bloße 

immaterielle Vorteile, denen kein Vermö-
genswert zukommt, sollen nach dem ge-
setzgeberischen Willen nicht vom Tatbe-
stand erfasst werden. Ein politisches Man-
dat, eine politische Funktion sowie eine 
nach dem Parteiengesetz oder anderen Ge-
setzen zulässige Spende stellen keinen un-
gerechtfertigten Vermögensvorteil in die-
sem Sinne dar.  

Während seines Mandats 
Im Zentrum des neuen Straftatbestandes 
steht das Tatbestandsmerkmal „während 
seines Mandats“. Ausdrücklich mit Strafe 
bedroht sind nunmehr auch solche Gegen-
leistungen des Mandatsträgers, die nicht 
die Mandatstätigkeit als solche betreffen. 
Außerparlamentarische Tätigkeiten, wie 
z. B. die Nutzung von mandatsbezogenen 
Kontakten und Beziehungen oder der Ein-
satz der Autorität des Mandates gegen Ent-
gelt zur Beeinflussung von Behördenent-
scheidungen, sind nunmehr strafbar. Er-
forderlich ist, dass der Mandatsträger das 
Mandat zum Tatzeitpunkt bereits innehat. 
Nicht ausreichend ist die Bestechlichkeit 
oder Bestechung von Mandatsbewerbern. 
Ferner dient das Tatbestandsmerkmal der 
Abgrenzung zu § 108e StGB. Nach dem 
Willen des Gesetzgebers soll § 108f StGB 
nur bei solchen Tätigkeiten anwendbar 
sein, die keine Mandatsausübung sind. Be-
züglich Tätigkeiten bei Ausübung des Man-
dates bleibt § 108e StGB einschlägig.  

Verletzung maßgeblicher 
Vorschriften 
§ 108f StGB setzt schließlich voraus, dass 
die nach der Unrechtsvereinbarung vorge-
sehene entgeltliche Interessenwahrneh-
mung die für die Rechtsstellung des Man-
datsträgers maßgeblichen Vorschriften 
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verletzen würde. Maßgeblich sind bei-
spielsweise für Bundestagsabgeordnete 
die Vorschriften des Abgeordnetengeset-
zes (AbgG) und für Landtagsabgeordnete 
die Vorschriften der LAbgG. Hierdurch soll 
sichergestellt werden, dass nicht bestraft 
wird, was nach dem Parlamentsrecht zu-
lässig wäre.  

Beratung 
Bereits vor der Gesetzesänderung war im 
Umgang mit Mandatsträgern besondere 
Vorsicht geboten. Die Verschärfung der 
Strafbarkeit der Bestechlichkeit und Be-
stechung von Mandatsträgern durch Aus-
weitung des Anwendungsbereiches auf 
außerparlamentarische Tätigkeiten hat 
die Strafbarkeitsrisiken erhöht. Ferner 
zeigt die Presseberichterstattung der jün-
geren Vergangenheit, in der u. a. der Ver-
dacht der Einflussnahme auf Bundestags-
abgeordnete thematisiert wurde, dass das 
Thema an Relevanz gewinnt. Gerne bera-
ten und unterstützen wir Sie bei Fragen zu 
diesem Thema. 



Newsletter Criminal Compliance: § 108f StGB | Strafbarkeit unzulässiger Interessenwahrnehmung 

orka.law  

Ihre Ansprechpartner 
 

 

 

 
Dr. Markus Berndt 
Rechtsanwalt, Partner 

T +49 211 60035-428 
markus.berndt@orka.law 

 Gereon Conrad, LL.M. 
Rechtsanwalt, Salary Partner 

T +49 211 60035-434 
gereon.conrad@orka.law 

   

 

 

 
Dr. Bastian Mehle 
Rechtsanwalt, Salary Partner 

T +49 30 509320-115 
bastian.mehle@orka.law 

 Lukas Stangier 
Rechtsanwalt, Associate 

T +49 211 60035-236 
lukas.stangier@orka.law 

   

 

 
 

Henrik Eicker 
Rechtsanwalt, Associate 

T +49 211 60035-432 
henrik.eicker@orka.law 

  

 

 

 



Newsletter Criminal Compliance: § 108f StGB | Strafbarkeit unzulässiger Interessenwahrnehmung 

orka.law  

 

 

 

 

 


	Bisherige Rechtslage
	Entscheidung des BGH
	Konzeption des § 108f StGB
	Mandatsträger
	Ungerechtfertigter Vermögensvorteil
	Während seines Mandats
	Verletzung maßgeblicher Vorschriften
	Beratung
	Ihre Ansprechpartner

